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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die SGK-NR reichte im Mai 2018 eine Motion ein, mit welcher sie die Vergütung von
ausserkantonalen stationären Wahlbehandlungen zum maximalen Tarif des
Wohnkantons erreichen wollte, falls es sich beim Standortspital um denselben
Krankenhaustyp handelt und der Tarif dort höher angesetzt ist als im eigenen Kanton.
Während der Herbstsession 2018 erklärte Lorenz Hess (bdp, BE) für die Kommission,
man wolle damit verhindern, dass die Kantone den Referenztarif – also den Betrag, den
die Kantone an ausserkantonale Behandlungen bezahlten – zu tief anlegten. Diese Praxis
schade dem Wettbewerb sowie der freien Spitalwahl und benachteilige die
Betroffenen. Mit dem Artikel 41 der KVG-Revision zur Spitalfinanzierung sei
ursprünglich die Einführung der kantonsübergreifenden Spitalwahl beabsichtigt
gewesen, wobei sichergestellt werden sollte, dass die Kantone für Behandlungen ihrer
Einwohnerinnen und Einwohner ausserhalb des Wohnkantons nicht mehr bezahlen
müssten als innerhalb. Nun bezahlten die Kantone aber teilweise weniger an die
ausserkantonalen Behandlungen. Bundesrat Berset unterstützte den Vorstoss der
Kommission. Gemäss den geltenden Rechtsvorschriften seien die Kantone bei
Behandlungen ausserhalb des Kantons verpflichtet, den Tarif eines ihrer Listenspitäler
als Referenz zu berücksichtigen, welches die betreffende Behandlung tatsächlich auch
selbst anbietet. Wenn im Wohnkanton allerdings mehrere Krankenhäuser die
Behandlung durchführen, sei bisher nicht geregelt, wie der Referenztarif bestimmt
wird. Stillschweigend nahm der Nationalrat die Motion an. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2018, S. 1444 f.
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